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6. befürwortet die Zusammenarbeit von staatlichen Or-
ganen, internationalen Organisationen und der Zivilgesell-
schaft bei der Unterstützung von Programmen und Projekten
zur Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und leichten Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen;

7. fordert die internationale Gemeinschaft auf, techni-
sche und finanzielle Unterstützung zu gewähren, um die Or-
ganisationen der Zivilgesellschaft besser in die Lage zu ver-
setzen, Maßnahmen zur Bekämpfung des unerlaubten Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu ergreifen;

8. bittet den Generalsekretär und diejenigen Staaten und
Organisationen, die dazu in der Lage sind, den Staaten bei der
Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen und bei ihrer Einsammlung auch weiterhin
Unterstützung zu gewähren;

9. ersucht den Generalsekretär, diese Angelegenheit
weiter zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer ein-
undsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten;

10. beschließt, den Punkt "Unterstützung von Staaten zur
Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 60/72

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 87 Stimmen bei 56 Gegenstimmen und 26 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)145:

Dafür: Algerien, Ägypten, Antigua und Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Burkina Faso, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Dominica, Dschibuti, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Gui-
nea, Guyana, Haiti, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretani-
en, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman,
Philippinen, Salomonen, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan,
Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neu-
seeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Äthiopien, Belarus, Bolivien, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominikanische Republik, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Indien, Kolumbien, Liberia, Mexiko, Nicaragua,
Niger, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru.

60/72. Weiterverfolgung und Umsetzung der auf den
Konferenzen der Vertragsparteien in den Jahren
1995 und 2000 zur Überprüfung des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen einge-
gangenen Verpflichtungen zur nuklearen Abrü-
stung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre verschiedenen Resolutionen auf
dem Gebiet der nuklearen Abrüstung, namentlich die zuletzt
verabschiedeten Resolutionen 59/77, 59/83 und 59/102 vom
3. Dezember 2004,

eingedenk ihrer Resolution 2373 (XXII) vom 12. Juni
1968, deren Anlage den Vertrag über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen146 enthält,

Kenntnis nehmend von den Bestimmungen des
Artikels VIII Absatz 3 des Vertrags betreffend die Einberu-
fung von Überprüfungskonferenzen im Abstand von fünf Jah-
ren,

unter Hinweis auf ihre Resolution 50/70 Q vom 12. De-
zember 1995, in der die Generalversammlung davon Kenntnis
nahm, dass die Vertragsstaaten die Notwendigkeit bekräftigt
hatten, entschlossen auf die volle Verwirklichung und die
wirksame Durchführung der Bestimmungen des Vertrags hin-
zuarbeiten, und infolgedessen eine Reihe von Grundsätzen
und Zielen beschlossen hatten,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Konferenz der Ver-
tragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Verlängerung
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen am
11. Mai 1995 drei Beschlüsse betreffend die Stärkung des Pro-
zesses zur Überprüfung des Vertrags, die Grundsätze und Zie-
le der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen
Abrüstung und die Verlängerung des Vertrags annahm147,

in Bekräftigung der am 11. Mai 1995 von der Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Ver-
längerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen verabschiedeten Resolution über den Nahen Osten147,
in der die Konferenz erneut erklärte, wie wichtig es ist, rasch
die weltweite Einhaltung des Vertrags zu verwirklichen und
die kerntechnischen Anlagen den umfassenden Sicherungs-
maßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation zu
unterstellen,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/33 D vom
20. November 2000, in der die Generalversammlung begrüß-
te, dass am 19. Mai 2000 das Schlussdokument der Konferenz

145 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von der Islamischen Republik Iran und Sambia.

146 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15; öBGBl.
Nr. 258/1970; AS 1977 471.
147 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
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der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen148, das insbe-
sondere die Dokumente "Review of the operation of the Trea-
ty, taking into account the decisions and the resolution adopted
by the 1995 Review and Extension Conference" (Überprüfung
der Wirkungsweise des Vertrags, unter Berücksichtigung der
Beschlüsse und der Resolution, die auf der Überprüfungs- und
Verlängerungskonferenz 1995 verabschiedet wurden) und
"Improving the effectiveness of the strengthened review pro-
cess for the Treaty" (Verbesserung der Wirksamkeit des ver-
stärkten Überprüfungsprozesses für den Vertrag) enthält, im
Konsens verabschiedet wurde149,

unter Berücksichtigung der unmissverständlichen Ver-
pflichtung, die die Kernwaffenstaaten im Schlussdokument
der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprü-
fung des Vertrags eingegangen sind, die vollständige Beseiti-
gung ihrer Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem Ziel
der nuklearen Abrüstung, auf die sich alle Vertragsstaaten
nach Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben,

ernsthaft besorgt darüber, dass die Konferenz der Ver-
tragsparteien im Jahr 2005 zur Überprüfung des Vertrags kei-
ne Einigung in Sachfragen über die Weiterverfolgung der Um-
setzung der Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung erzielte,

1. beschließt, praktische Schritte zu unternehmen, um
Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen146 sowie die Ziffern 3 und 4 Buchstabe c des Be-
schlusses über die Grundsätze und Ziele der Nichtverbreitung
von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung, der von der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung
und Verlängerung des Vertrags gefasst wurde147, durch syste-
matische und schrittweise Bemühungen umzusetzen;

2. verlangt, dass alle Kernwaffenstaaten, wie auf der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung
des Vertrags vereinbart, praktische Schritte unternehmen, die
in einer die internationale Stabilität fördernden Weise zu nu-
klearer Abrüstung führen, und verlangt ausgehend von dem
Grundsatz der unverminderten Sicherheit für alle,

a) dass die Kernwaffenstaaten weitere Anstrengungen
unternehmen, um ihre Kernwaffenbestände einseitig abzubau-
en;

b) dass die Kernwaffenstaaten die Transparenz im Hin-
blick auf die Kernwaffenkapazitäten verstärken und die Über-
einkünfte nach Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen durchführen und als freiwillige vertrau-
ensbildende Maßnahme weitere Fortschritte bei der nuklearen
Abrüstung unterstützen;

c) dass die nichtstrategischen Kernwaffen auf der
Grundlage einseitiger Initiativen und als fester Bestandteil des
Prozesses der Reduzierung von Kernwaffen und der nuklearen
Abrüstung weiter abgebaut werden;

d) dass konkrete Maßnahmen vereinbart werden, um die
Einsatzfähigkeit der Kernwaffensysteme weiter zu reduzieren;

e) dass die Rolle der Kernwaffen in der Sicherheitspo-
litik vermindert wird, um die Gefahr, dass diese Waffen jemals
eingesetzt werden, auf ein Mindestmaß zu reduzieren und den
Prozess ihrer völligen Beseitigung zu erleichtern;

f) dass alle Kernwaffenstaaten, sobald dies angebracht
ist, den Prozess einleiten, der zur völligen Beseitigung ihrer
Kernwaffen führt;

3. stellt fest, dass die Konferenz der Vertragsparteien im
Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags damit übereinstimm-
te, dass rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien der fünf Kern-
waffenstaaten gegenüber den Nichtkernwaffenstaaten, die
Vertragsstaaten sind, das Nichtverbreitungsregime für Kern-
waffen stärken;

4. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, die
Umsetzung der auf den Konferenzen der Vertragsparteien in
den Jahren 1995 und 2000 zur Überprüfung des Vertrags ein-
gegangenen Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung gemäß
dem Vertrag im Rahmen der Konferenz der Vertragsparteien
im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags und ihres Vorbe-
reitungsausschusses weiterzuverfolgen;

5. beschließt, den Punkt "Weiterverfolgung der Umset-
zung der auf den Konferenzen der Vertragsparteien in den Jah-
ren 1995 und 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen eingegangenen Verpflich-
tungen zur nuklearen Abrüstung" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/73

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)150.

60/73. Verhütung des Risikos des radiologischen Terro-
rismus

Die Generalversammlung,

in Anbetracht des wesentlichen Beitrags radioaktiver Stof-
fe und Quellen zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
und der allen Staaten aus ihrer Nutzung erwachsenden Vortei-
le,

sowie in Anbetracht der von der internationalen Gemein-
schaft in den einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrachten
Entschlossenheit, den Terrorismus zu bekämpfen,

tief besorgt über die Bedrohung durch den Terrorismus und
das Risiko, dass Terroristen radioaktive Stoffe oder Quellen

148 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Pro-
liferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).
149 Ebd., Vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I.

150 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Australien, Belgien, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Guinea, Honduras, Irak, Ir-
land, Israel, Italien, Kanada, Kongo, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marokko, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Po-
len, Portugal, Rumänien, Schweden, Senegal, Serbien und Montenegro,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
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